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1 Zusammenfassung 

 

Die PORTARION GmbH & Cie. KG plant die Errichtung eines Seniorenheims mit 80 Pfle-

geplätzen und 36 Servicewohnungen an der Ecke Wilhelmstraße / Uhlandstraße in 

49477 Ibbenbüren. Die hierfür erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen sol-

len durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 207 "Uhland-

straße" der Stadt Ibbenbüren geschaffen werden. 

 

In diesem Zusammenhang waren die auf die geplanten Gebäude einwirkenden Ver-

kehrslärmimmissionen der südlich verlaufenden Wilhelmstraße und der umliegenden 

Schienenwege zu ermitteln und die daraus resultierenden Anforderungen an den bauli-

chen Schallschutz gemäß DIN 4109-1 zu definieren. 

 

Darüber hinaus waren die bei der gewerblich bedingten Nutzung der zugehörigen Pkw-

Stellplätze einschließlich des Anlieferverkehrs in der Nachbarschaft zu erwartenden Ge-

räuschimmissionen nach der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) 

in Verbindung mit der DIN 18005-1 zu ermitteln und zu beurteilen. 

 

Verkehrslärm 

Auf Basis der zu Grunde gelegten Verkehrsbelastungsdaten ergaben sich an den ge-

planten Gebäuden lage- und geschossabhängig verkehrsbedingte Mittelungspegel von 

tagsüber 48 dB(A) bis 72 dB(A) und nachts von 45 dB(A) bis 69 dB(A) (siehe Kapitel 6.1 

und Lärmkarten in den Kapitel 9.3.1 und 9.3.2, ohne aktiven Lärmschutz). 

 
Nach Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 betragen die schalltechnischen Orientierungswerte für 

sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedürftig sind, je nach Nutzungsart tagsüber 

45 bis 65 dB(A) und nachts 35 bis 65 dB(A). 

 
Zum Schutz von Aufenthaltsräumen vor Verkehrslärmeinwirkungen ergeben sich hie-

raus maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-1 von 53 bis 77 dB(A) (siehe Ka-

pitel 6.3 und Lärmkarten in Kapitel 9.3.3). 

 
Gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 ist bei Nacht-Beurteilungspegeln von > 45 dB(A) ein 

ungestörter Schlaf häufig auch bei nur teilweise geöffneten Fenstern nicht möglich; ge-

mäß VDI 2719 ist bei einem nächtlichen Mittelungspegel von > 50 dB(A) an Schlafräu-

men eine schalldämmende, fensterunabhängige Lüftungseinrichtung notwendig. Mit 

"fensterunabhängig" ist dabei gemeint, dass zur Gewährleistung des hygienisch und 

bauphysikalisch notwendigen Luftwechsels in Schlafräumen eine vom Öffnen der Fens-

ter unabhängige Lüftung erforderlich ist. Der Zusatz "schallgedämmt" bedeutet, dass das 

nach DIN 4109-1 erforderliche gesamte bewertete Bauschalldämm-Maß der Außenfas-

sade durch diese Lüftungseinrichtung nicht unterschritten werden darf. 
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Für betroffene Schlafräume sind daher entsprechende fensterunabhängige Lüftungsein-

richtungen vorzusehen. Im Sinne des vorbeugenden Immissionsschutzes empfehlen wir, 

auf die Regelungen des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 abzustellen.  

 

Darüber hinaus wurde geprüft, inwieweit sich die Schienenverkehrslärmimmissionen 

durch die Umsetzung aktiver Lärmschutzmaßnahmen mindern lassen. Aufgrund der ört-

lichen Gegebenheiten erscheint eine flächendeckende, nennenswerte Minderung der 

Verkehrsgeräusche durch die Umsetzung vertretbarer aktiver Maßnahmen (hier: Errich-

tung einer Lärmschutzwand) aller Voraussicht nach nicht möglich. Detaillierte Ausfüh-

rungen hierzu sind Kapitel 6.2 dieses Berichts zu entnehmen. 

 

 

Seniorenheim und Servicewohnungen (TA Lärm) 

Die schalltechnischen Berechnungen zum geplanten Seniorenheim und den Service-

wohnungen haben ergeben, dass der für die Nachbarschaft zugrunde gelegte Immissi-

onsrichtwert der TA Lärm von tagsüber 55 dB(A) (identisch mit dem schalltechnischen 

Orientierungswert gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005-1) an allen Immissionsorten um min-

destens 1 dB(A) unterschritten wird (siehe Kapitel 6.5.1). 

 

An den Immissionsorten IO-01, IO-4 und IO-5 ist der verursachte Immissionsbeitrag ge-

mäß Nr. 3.2.1 der TA Lärm aufgrund der Richtwertunterschreitung um mindestens 

6 dB(A) als nicht relevant anzusehen und die Ermittlung einer etwaigen Geräuschvorbe-

lastung durch andere Anlagen und Betriebe, die in den Anwendungsbereich der TA Lärm 

fallen, somit nicht erforderlich. 

 

Eine relevante gewerblich bedingte Geräuschvorbelastung besteht für die untersuchten 

Immissionsorte - insbesondere für die Immissionsorte, an denen die Richtwertunter-

schreitung weniger als 6 dB(A) beträgt - unserer Kenntnis nach nicht, sodass eine Richt-

werteinhaltung sichergestellt ist.   

 

Im Nachtzeitraum (22.00 - 6.00 Uhr) sind keine anlagenbezogenen Geräuschimmissio-

nen zu erwarten.  

 

Mit Verweis auf die geringen Abstände zwischen den Parkplätzen und der benachbarten 

Wohnbebauung sind nachts aufgrund von zu erwartenden Überschreitungen der für 

kurzzeitige Geräuschspitzen zulässigen Immissionswerte ohnehin keine gewerblich be-

dingten Pkw-Bewegungen, z. B. durch das Personal, zulässig. Schichtwechsel sind da-

her entsprechend zu organisieren. Überschreitungen des tagsüber für kurzzeitige Ge-

räuschspitzen in allgemeinen Wohngebieten geltenden Immissionswertes von 85 dB(A) 

sind nicht zu erwarten (siehe Kap. 6.5.2).  

 
Maßnahmen organisatorischer Art zur Verminderung der Verkehrsgeräusche auf öffent-

lichen Verkehrsflächen sind nicht erforderlich (siehe Kapitel 7).  
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Diese schalltechnische Untersuchung umfasst einschließlich Anhang 66 Seiten. *) 

 

 

Gronau, den 27.10.2020 

 

WENKER & GESING 

Akustik und Immissionsschutz GmbH 

 

 

 

 

 

i. V. Jens Lapp, Dipl.-Met.  Jürgen Gesing, Dipl.-Ing. 

- Berichtserstellung -  - Prüfung und Freigabe - 

*) Die Vervielfältigung dieses Berichts ist nur dem Auftraggeber zum internen Gebrauch und zur Weiter-
gabe in Zusammenhang mit dem Untersuchungsobjekt gestattet. 
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2 Situation und Aufgabenstellung 

 

Die PORTARION GmbH & Cie. KG plant die Errichtung eines Seniorenheims mit 80 Pfle-

geplätzen und 36 Servicewohnungen an der Ecke Wilhelmstraße / Uhlandstraße in 

49477 Ibbenbüren. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen sollen durch die Aufstel-

lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 207 "Uhlandstraße" der Stadt 

Ibbenbüren geschaffen werden. 

 

Die Lage des Plangebietes ist in der nachstehenden Abbildung 1 markiert. Abbildung 2 

zeigt einen Ausschnitt aus dem Lageplan zum Vorhaben /17/. 

 

 

Abb. 1: Übersichtskarte mit Kennzeichnung der Lage des Plangebietes 

  © OpenStreetMap 

 

Im Auftrag der PORTARION GmbH & Cie. KG sind die auf die geplanten Gebäude ein-

wirkenden Verkehrsgeräusche der Wilhelmstraße sowie der Bahnstrecke 2992 und der 

ggf. zukünftig wieder reaktivierten Lappwaldbahn zu ermitteln und die daraus resultie-

renden Anforderungen an den baulichen Schallschutz gemäß DIN 4109-1 /6/ zu definie-

ren. 

 

Darüber hinaus sind die bei der gewerblich bedingten Nutzung der geplanten Pkw-Stell-

plätze einschließlich des Anlieferverkehrs in der Nachbarschaft zu erwartenden Ge- 

räuschimmissionen nach der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) 

/3/ in Verbindung mit der DIN 18005-1 (Schallschutz im Städtebau) /8/ zu ermitteln und 

zu beurteilen.  

Plangebiet 
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Abb. 2: Lageplan zum Vorhaben /17/ 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

 

3.1 DIN 18005 Teil 1 

 

Die DIN 18005-1 /8/ gibt Hinweise zur Berücksichtigung des Schallschutzes bei der städ-

tebaulichen Planung und führt hierzu im Beiblatt 1 /9/ schalltechnische Orientierungs-

werte als Zielvorstellungen an. 

 

Nach Beiblatt 1 müssen Lärmvorsorge und Lärmminderung  

"[...] deshalb auch durch städtebauliche Maßnahmen bewirkt werden. Vor-

aussetzung dafür ist die Beachtung allgemeiner schalltechnischer Grund- 

regeln bei der Planung und deren rechtzeitige Berücksichtigung in den Ver-

fahren zur Aufstellung der Bauleitpläne (Flächennutzungsplan, Bebauungs-

plan) sowie bei anderen raumbezogenen Fachplanungen." 

 

Die Einhaltung oder Unterschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte 

"[...] ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebie-

tes oder der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemesse-

nen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen." 

 

Nachfolgend sind die schalltechnischen Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu 

DIN 18005-1 in Abhängigkeit der Gebietseinstufungen auszugsweise zusammenge-

fasst. 

 

Tab. 1: Schalltechnische Orientierungswerte gem. Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 (Auszug) 

Gebietseinstufung Schalltechnische Orientierungswerte 
gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 

[dB(A)] 

tags  nachts 

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 (40)*) 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 40 (45)*) 

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 45 (50)*) 

Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 50 (55)*) 

sonstige Sondergebiete, soweit sie  

schutzbedürftig sind, je nach Nutzungsart 
45 - 65 35 - 65 

*) gilt für Verkehrsgeräusche  
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Das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 nennt folgende Hinweise für die Anwendung der Orien-

tierungswerte: 

"Die [...] genannten Orientierungswerte sind als eine sachverständige Kon-

kretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im Städtebau aufzufas-

sen. Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Pla-

nung erforderlichen Abwägung der Belange als ein wichtiger Planungsgrund-

satz neben anderen Belangen [...] zu verstehen. Die Abwägung kann in be-

stimmten Fällen bei Überwiegen anderer Belange [...] zu einer entsprechen-

den Zurückstellung des Schallschutzes führen. 

[...] 

 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, be-

stehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientie-

rungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler 

Begründung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil an-

dere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere ge-

eignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissge-

staltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen - insbesondere für Schlafräume) 

vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 

 

Überschreitungen der Orientierungswerte [...] und entsprechende Maßnah-

men zum Erreichen ausreichenden Schallschutzes [...] sollen im Erläute-

rungsbericht zum Flächennutzungsplan oder in der Begründung zum Bebau-

ungsplan beschrieben und gegebenenfalls in den Plänen gekennzeichnet 

werden." 

 
Die schalltechnischen Orientierungswerte beziehen sich auf folgende Zeiten: 

tags    6.00 - 22.00 Uhr 

nachts 22.00 -   6.00 Uhr 

und gelten entsprechend für eine Beurteilungszeit von 16 Stunden tags bzw. 8 Stunden 

nachts.  

 

 

 

3.2 TA Lärm 

 

Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) dient nach Nr. 1 Abs. 1 

dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkun-

gen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch 

Geräusche. 

 

Sie gilt nach Nr. 1 Abs. 2 für Anlagen, die als genehmigungsbedürftige oder nicht geneh-

migungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des Zweiten Teils des Bundes-Immissi-

onsschutzgesetzes (BImSchG) /1/ unterliegen. Die dort unter den Buchstaben a bis h 
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genannten Anlagen, wie z. B. Sport- und Freizeitanlagen, landwirtschaftliche Anlagen, 

Schießplätze, Tagebaue, Baustellen, Seehafenumschlagsanlagen und Anlagen für sozi-

ale Zwecke sind vom Anwendungsbereich der TA Lärm grundsätzlich ausgenommen. 

 

Maßgebliche Immissionsorte (IO) sind die Orte im Einwirkungsbereich einer Anlage, an 

denen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte am ehesten zu erwarten sind.  

 

Die maßgeblichen Immissionsorte liegen 

a) bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fens-

ters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Rau-

mes nach DIN 4109-1 /6/;  

b) bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit 

schutzbedürftigen Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen 

Rand der Fläche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit 

schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen;  

c) bei mit der zu beurteilenden Anlage baulich verbundenen schutzbedürftigen 

Räumen, bei Körperschallübertragung sowie bei der Einwirkung tieffrequen-

ter Geräusche in dem am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raum. 

 

An den von den gewerblich bedingten Geräuschen der innerhalb des Plangebietes vor-

gesehenen Nutzungen am stärksten betroffenen Immissionsorten der bestehenden Be-

bauung werden Immissionsorte (IO) festgelegt.  

 

Die benachbarte Bebauung befindet sich nicht im Geltungsbereich eines rechtskräftigen 

Bebauungsplanes, sodass im vorliegenden Fall aufgrund der tatsächlichen Nutzung der 

Schutzanspruch vergleichbar mit dem eines allgemeinen Wohngebietes (WA) angenom-

men wird. 

 

Nach Nr. 6.1 der TA Lärm gelten in allgemeinen Wohngebieten die in Tabelle 2 aufge-

führten Immissionsrichtwerte. 

 

Tab. 2: Gebietsart und Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm 

Gebietseinstufung Immissionsrichtwerte 

[dB(A)] 

tags  nachts 

Allgemeines Wohngebiet 55 40 

 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen nach Nr. 6.1 der TA Lärm die Immissions-

richtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 

20 dB(A) überschreiten. 
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Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten: 

tags  6.00 - 22.00 Uhr 

nachts 22.00 -   6.00 Uhr 

und gelten während des Tages für eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. Maßgebend 

für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungs-

pegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt. 

 

In allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten, in reinen Wohngebieten so-

wie in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten ist nach Nr. 6.5 der TA Lärm 

bei der Ermittlung des Beurteilungspegels für folgende Zeiten die erhöhte Störwirkung 

von Geräuschen durch einen Zuschlag von 6 dB(A) zu berücksichtigen: 

 
1. an Werktagen     6.00 -   7.00 Uhr 

     20.00 - 22.00 Uhr 

2. an Sonn- und Feiertagen   6.00 -   9.00 Uhr 

     13.00 - 15.00 Uhr 

      20.00 - 22.00 Uhr 

 

Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf nach Nr. 4.2 in Verbindung mit 

Nr. 3.2.1 der TA Lärm auch bei einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte auf Grund 

der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes nicht versagt werden, wenn der von 

der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht 

relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden 

Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen 

Immissionsorten um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. 

 

 

 

3.3 DIN 4109-1 

 

In der DIN 4109-1 sind Anforderungen an den Schallschutz mit dem Ziel festgelegt, Men-

schen in Aufenthaltsräumen vor unzumutbaren Belästigungen durch Schallübertragung 

zu schützen.  

 

Allgemein gilt die Norm zum Schutz von Aufenthaltsräumen  

• gegen Geräusche aus fremden Räumen, z. B. Sprache, Musik oder 

Gehen, Stühlerücken und den Betrieb von Haushaltsgeräten, 

• gegen Geräusche aus haustechnischen Anlagen und aus Betrieben im 

selben Gebäude oder in baulich damit verbundenen Gebäuden, 

• gegen Außenlärm wie Verkehrslärm (Straßen-, Schienen-, Wasser- und 

Luftverkehr) und Lärm aus Gewerbe- und Industriebetrieben, die baulich 

mit den Aufenthaltsräumen im Regelfall nicht verbunden sind. 
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Schutzbedürftige Räume im Sinne der DIN 4109-1 sind Aufenthaltsräume, soweit sie 

gegen Geräusche zu schützen sind: 

• Wohnräume, einschließlich Wohndielen, Wohnküchen, 

• Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräume in Beherbergungsstät-

ten und Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien, 

• Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen, 

• Büroräume (ausgenommen Großraumbüros), Praxisräume, 

Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume. 

 

In der Einleitung der DIN 4109-1 wird ausgeführt, dass nicht erwartet werden kann, dass 

Geräusche von außen oder aus benachbarten Räumen nicht mehr bzw. als nicht beläs-

tigend wahrgenommen werden, auch wenn die in dieser Norm festgelegten Anforderun-

gen erfüllt werden. 

 

Rührt die Geräuschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) Quellen 

her, so berechnet sich der resultierende Außenlärmpegel aus den verschiedenen maß-

geblichen Außenlärmpegeln der einzelnen Quellen. Im Sinne einer Vereinfachung wer-

den dabei unterschiedliche Definitionen der einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegel in 

Kauf genommen (Nr. 4.4.5.7 der DIN 4109-2). 

 

Die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen sind in Kapitel 7 der 

DIN 4109-1 definiert. 
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4 Emissionsdaten 

 
4.1 Straßenverkehr 

 
Die Berechnung der Geräuschemissionen und -immissionen der Wilhelmstraße erfolgt 

auf Grundlage der uns von der Stadt Ibbenbüren übermittelten durchschnittlichen tägli-

chen Verkehrsstärke (DTV) aus dem Jahr 2016 /18/. Die Berechnung der maßgebenden 

stündlichen Verkehrsstärken Mt,n sowie der prozentualen Schwerverkehrsanteile pt,n  

erfolgt nach den RLS-90 /5/ mit den Kennwerten für Gemeindestraßen. 

 
Die Verkehrsbelastungsdaten sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst. 

 
Tab. 3: Verkehrsdaten - Öffentlicher Straßenverkehr 

Straßenabschnitt DTV maßgebende 
stündliche  

Verkehrsstärke 

prozentualer 
Schwerverkehrs-

anteil 

zul. Höchst-
geschwin-

digkeit 

 tags nachts tags nachts  

 

[Kfz/24h] 

Mt 

[Kfz/h] 

Mn 

[Kfz/h] 

pt 

[%] 

pn 

[%] 

vmax 

[km/h] 

Wilhelmstraße 4.000 240,0 44,0 10,0 3,0 30 / 50 

 

Die Korrektur für die Ausführung der Fahrbahnoberfläche wird gemäß Tabelle 4 der  

RLS-90 mit DStrO = 0 dB(A) für nicht geriffelten Gussasphalt, Asphaltbeton oder Splitt-

mastixasphalt berücksichtigt. Darüber hinaus werden die auf den betreffenden Straßen-

abschnitten zulässigen Höchstgeschwindigkeiten in Ansatz gebracht /22/.  

 
Um Verkehrsschwankungen oder einer möglichen künftigen Verkehrssteigerung Rech-

nung zu tragen, werden die maßgebenden Verkehrsstärken pauschal um 5 % erhöht. 

Damit ergeben sich für die schalltechnische Untersuchung die in Tabelle 4 dargestellten 

Ausgangsdaten. Dabei entspricht Lm,E dem jeweiligen Emissionspegel.  

 
Tab. 4: Kennwerte für die Lärmberechnung 

Straßenabschnitt Tageszeitraum 
(6.00 - 22.00 Uhr) 

Nachtzeitraum 
(22.00 - 6.00 Uhr) 

 Mt Lm,E Mn Lm,E 

 [Kfz/h] [dB(A)] [Kfz/h] [dB(A)] 

Wilhelmstr., Abschnitt  
Hoppenweg - Keplerstraße, 30 km/h 

252,0 57,2 46,2 47,2 

Wilhelmstr., Abschnitt In der Ostfeldmark - 
Hoppenweg, 50 km/h 

252,0 59,8 46,2 49,6 
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4.2 Schienenverkehr 

 

4.2.1 Vorbemerkungen 

 

Nördlich des Plangebietes verlaufen die Bahnstrecke der LWS Lappwaldbahn Service 

GmbH und weiter nördlich die Bahnstrecke 2992 des Schienennetzes der Deutschen 

Bahn AG (vgl. Digitalisierungsplan in Kapitel 9.1).  

 

Derzeit findet auf der Strecke der Lappwaldbahn gemäß den uns vorliegenden Informa-

tionen kein nennenswerter Schienenverkehr statt. Nach Auskunft der LWS Lappwald-

bahn Service GmbH muss jedoch im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung im 

Sinne des vorbeugenden Immissionsschutzes von einer zukünftigen Reaktivierung der 

eingleisigen Strecke ausgegangen werden /20/. 

 

 

4.2.2 Lappwaldbahn 

 

Die Berechnung der durch die Lappwaldbahn ggf. zukünftig hervorgerufenen Geräusch-

emissionen und -immissionen erfolgt unter Verwendung folgender Randparameter /20/: 

Lappwaldbahn 

• Anzahl Züge:  

Güterverkehr: tagsüber 18 Züge, nachts 2 Züge 

Personenverkehr: tagsüber 6 Züge, nachts 2 Züge 

• Fahrzeugart Güterverkehr: D-Lok, Güterwagen und Kesselwagen mit Grauguss-

Klotzbremse (jeweils 4 Achsen pro Zug) 

• Fahrzeugart Personenverkehr: D-Triebzug im Nahverkehr (6 Achsen pro Zug) und 

Reisezugwagen (4 Achsen pro Zug) 

• v = 50 km/h (Annahme) 

• Fahrbahnart: Schwellengleis im Schotterbett bzw. Bahnübergang 

• Kurvenradius: 300 m bis 500 m 

 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Parameter resultieren für die Lappwaldbahn 

folgende längenbezogene Schallleistungspegel: 

Lappwaldbahn,  

Schwellengleis im Schotterbett 

tags LW',16h = 86,3 dB(A)/m und 

nachts LW',8h = 80,9 dB(A)/m. 

 

Lappwaldbahn,  

Bahnübergang 

tags LW',16h = 92,6 dB(A)/m und 

nachts LW',8h = 87,2 dB(A)/m. 
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4.2.3 Deutsche Bahn AG 

 

Die Verkehrsdaten der Bahnstrecke 2992 im Bereich des Plangebietes wurden uns von 

der Deutschen Bahn AG in Form von Analysedaten des Jahres 2018 und Prognoseda-

ten für das Jahr 2030 zur Verfügung gestellt /19/. Ein Vergleich hat ergeben, dass sich 

durch die Verwendung der Prognosedaten schalltechnisch ungünstigere Werte ergeben, 

sodass diese für die vorliegende Untersuchung zu verwenden sind.  

 

Bei zweigleisigen Strecken werden die Zugzahlen je zur Hälfte auf die Gleise verteilt; bei 

ungeraden Zugzahlen ist der höhere Anteil auf das bebauungsnächste Gleis zu legen.  

 

Die Ausgangsdaten der schalltechnischen Berechnung für den relevanten Abschnitt der 

Strecke 2992 sind in der Abbildung auf der folgenden Seite aufgeführt; die Lage der  

Strecke kann dem Digitalisierungsplan in Kapitel 9.1 entnommen werden.  

 

Es ergeben sich folgende längenbezogene Schallleistungspegel: 

 

Deutsche Bahn AG, nördliches Gleis: 

 tags LW',16h = 86,8 dB(A)/m und nachts LW',8h = 87,0 dB(A)/m 

 

Deutsche Bahn AG, südliches Gleis: 

 tags LW',16h = 87,0 dB(A)/m und nachts LW',8h = 87,0 dB(A)/m 
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Abb. 3: Eingabedaten der DB Netz AG, Strecke 2992 /19/ 



 

    
 

Bericht Nr. 4347.1/01 vom 27.10.2020 

Seite 18 von 66 

4.3 Seniorenheim und Servicewohnungen 

 

4.3.1 Vorbemerkungen 

 

Die beim geplanten Betrieb des Seniorenheims mit Servicewohnungen zu erwartenden 

Geräuschemissionen werden wie folgt differenziert: 

• Geräuschemissionen des Pkw-Verkehrs (Mitarbeiter, Besucher, ggf. Bewohner) 

• Geräuschemissionen bei Anlieferung und Abholung von Speisen (Küche) 

und Hauswirtschaftsbedarf / Wäsche 

 

Geräuschrelevante stationäre Aggregate der Kühl- und Lüftungstechnik sollen nach der-

zeitigem Planungsstand nicht installiert werden. Bei diesbezüglichen Planänderungen 

empfiehlt sich im Einzelfall ggf. eine schalltechnische Überprüfung. 

 

Unmittelbar nördlich der Wilhelmstraße ist ein Pkw-Parkplatz mit insgesamt 32 Stellplät-

zen geplant. Angrenzend befinden sich an der Uhlandstraße acht weitere Pkw-Stellplätze 

und im nördlichen Bereich der Anlieferung weitere sieben. Im Tageszeitraum (6.00 - 

22.00 Uhr) werden jeweils pauschal sechs Pkw-Bewegungen pro Stellplatz berücksichtigt.  

 
Nachts (22.00 - 6.00 Uhr) finden keine gewerblich bedingten Fahrzeugbewegungen statt; 

die Arbeitszeiten der Mitarbeiter werden entsprechend organisiert /21/. 

 
Die Berechnungen erfolgen für den werktäglichen Betrieb unter Berücksichtigung der Zu-

schläge für die erhöhte Störwirkung von Geräuschen nach Nr. 6.5 der TA Lärm. An Sonn- 

und Feiertagen ergeben sich geringere Beurteilungspegel, da an diesen Tagen keine An-

lieferverkehre stattfinden. 

 
 
4.3.2 Pkw-Verkehr 

 

Die Ermittlung des Parkplatzlärms erfolgt nach dem sog. zusammengefassten Verfahren 

(Normalfall) gemäß Abschnitt 8.2.1 der Parkplatzlärmstudie des Bayerischen Landesam-

tes für Umwelt, das sowohl die Emissionen auf den Fahrgassen als auch die Emissionen 

aus dem "Ein- und Ausparken", also Rangieren, An- und Abfahren, Türenschlagen, be-

rücksichtigt. Mit dem nachfolgend beschriebenen vereinfachten Berechnungsverfahren 

lassen sich nach /12/ im Normalfall für alle Immissionsorte Beurteilungspegel "auf der si-

cheren Seite" berechnen.  

 

Die Oberfläche der Fahrgassen wird mit einem Zuschlag für Betonsteinpflaster mit Fugen 

> 3 mm in Ansatz gebracht.  

 

Der flächenbezogene Schallleistungspegel eines Parkplatzes unter Berücksichtigung des 

Fahrverkehrs ergibt sich nach folgender empirischer Formel: 

  LW'' = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10 · lg (B · N) - 10 · lg (S / 1m²)  
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Dabei bedeuten: 

LW''  Flächenbezogener Schallleistungspegel aller Vorgänge auf dem Parkplatz 

(einschließlich Durchfahranteil) 

LW0 Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h auf einem P+R-Parkplatz, 

LW0 = 63 dB(A) 

KPA Zuschlag für die Parkplatzart,  

hier: KPA = 0 dB(A) für Besucher- und Mitarbeiterparkplätze 

KI Zuschlag für die Impulshaltigkeit, 

hier: KI = 4 dB(A) für Besucher- und Mitarbeiterparkplätze 

KD Schallanteil der durchfahrenden Kfz und des Parksuchverkehrs; 

KD = 2,5 · lg (f · B - 9) dB(A); f · B > 10 Stellplätze; KD = 0 dB(A) für f · B  10 

f Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße, hier: f = 1,0 bei sonstigen Parkplätzen 

KStrO Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen, 

hier: KStrO = 1,0 dB bei Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm 

B  Bezugsgröße (Anzahl der Stellplätze, Netto-Verkaufsfläche in m² o. a.) 

N  Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße und Stunde) 

S  Gesamt- bzw. Teilfläche des Parkplatzes 

 

Unter Berücksichtigung der o. g. Beziehung und der dort bzw. in nachstehender Tabelle 5 

angegebenen Werte ergeben sich für die einzelnen Parkplatzflächen folgende (flächen-

bezogene) Schallleistungspegel: 

 

Tab. 5: (Flächenbezogene) Schallleistungspegel der Pkw-Parkplätze 

Stellflächen, Zeitraum B KD 

[dB(A)] 

Anzahl 
Pkw-Bew. *) 

S 

[m²] 

LWA'' 

[dB(A)/m2] 

LWA 

[dB(A)] 

Parkplatz Süd, tags 32 3,4 192 751 53,5 82,2 

Parkplatz West, tags 8 0 48 163 50,7 72,8 

Parkplatz Nord, tags 7 0 42 174 49,8 72,2 
*) gemäß Ausführungen in Kapitel 4.3.1 

 

 

Anmerkung: 

Zur Beurteilung der von der Nutzung wohnungsbezogener Stellplätze ausgehenden Ge-

räusche verweisen wir allgemein auf die Baunutzungsverordnung (BauNVO) /4/. 

 

Hiernach sind Stellplätze und Garagen in allen Baugebieten zulässig, soweit sich aus § 12 

Abs. 2 bis 6 der BauNVO nichts anderes ergibt. In Kleinsiedlungsgebieten, reinen Wohnge-

bieten und allgemeinen Wohngebieten sowie in Sondergebieten, die der Erholung dienen, 

sind Stellplätze und Garagen für den durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf 

grundsätzlich zulässig. Sie wären nur im Einzelfall unzulässig, wenn sie nach Anzahl, Lage, 

Umfang oder Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebiets widersprechen. 
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4.3.3 Anlieferung 

 

An der Westfassade des nördlichen Gebäudekomplexes ist die Anlieferzone der Küche 

und an der Nordfassade die des Hauswirtschaftsbedarfs / der Wäsche vorgesehen. Es 

werden folgende Lkw-Anlieferungen berücksichtigt /21/: 

• Küche:  

ein Lkw am Tag innerhalb der morgendlichen Ruhezeit (6.00 - 7.00 Uhr)  

• Hauswirtschaftsbedarf / Wäsche:  

ein Lkw am Tag außerhalb der Ruhezeiten (7.00 - 20.00 Uhr) 

 

Die Berechnung der Fahr- und Stellgeräusche im Tageszeitraum erfolgt für die "Anliefer-

zonen" analog zu den Ausführungen in Kapitel 4.3.2 nach dem sog. zusammengefassten 

Verfahren (Normalfall) gemäß Abschnitt 8.2.1 der Parkplatzlärmstudie, das auch Neben-

geräusche wie z. B. Türenschlagen berücksichtigt. 

 

Im Einzelnen werden folgende Werte angesetzt: 
 

LW0 = 63 dB(A) 

KPA = 14 dB(A) für Lkw-Abstellplätze 

KI = 3 dB(A) für Lkw-Abstellplätze 

B = < 10 Stellplätze 

KD = 0 dB(A)  

f = 1,0 bei sonstigen Parkplätzen 

KStrO  = 1,0 dB(A) für Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm 

B · N = Anlieferzone Küche:  

  2 Lkw-Bewegungen (je eine An- und Abfahrt) 

  innerhalb der morgendlichen Ruhezeit (6.00 Uhr - 7.00 Uhr) 

  Anlieferzone Hauswirtschaftsbedarf / Wäsche: 

  2 Lkw-Bewegungen außerhalb der Ruhezeiten (7.00 Uhr - 20.00 Uhr) 

S  ≈ Küche: 61 m² 

  Hauswirtschaftsbedarf / Wäsche: 313 m² 

 
Hieraus ergeben sich folgende resultierende (flächenbezogene) Schallleistungspegel: 

 
Anlieferzone Küche: 

LWA,1h'' = 66,1 dB(A)/m²  bzw.  LWA,1h = 84,0 dB(A) 

Anlieferzone Hauswirtschaftsbedarf / Wäsche: 

LWA,13h'' = 47,9 dB(A)/m² bzw.  LWA,13h = 72,8 dB(A) 
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Bei der Entladung der Lieferfahrzeuge können Geräusche durch den Transport der Waren 

- z. B. mittels Rollcontainern - entstehen. Der Schallleistungspegel der hierbei verursach-

ten Geräusche beträgt nach /14/ 

LWA,1h = 78 dB(A) je Ereignis. 

 

An dem zu beurteilenden Tag wird die Verladung von zehn Rollcontainern (Annahme, 

zehn Rollcontainer voll vom Lkw sowie zehn Rollcontainer leer auf Lkw = 20 Ereignisse) 

in jeder Anlieferzone berücksichtigt. Hieraus errechnen sich für das Verladen der Rollcon-

tainer folgende Schallleistungspegel: 

 
Anlieferzone Küche (innerhalb der morgendlichen Ruhezeit): 

LWA,1h = 91,0 dB(A) 

Anlieferzone Hauswirtschaftsbedarf / Wäsche (außerhalb der Ruhezeiten): 

LWA,13h = 79,9 dB(A) 

 

Bei Handverladungen sowie sonn- und feiertags, wenn keine Anlieferverkehre stattfinden, 

ist mit entsprechend geringeren Geräuschemissionen zu rechnen. 
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5 Berechnung der Geräuschemissionen und -immissionen 

 

5.1 Straßenverkehr 

 

Die Berechnung der Geräuschemissionen und -immissionen durch den Straßenverkehr 

erfolgt nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 1990 (RLS-90). 

 

Zur Berechnung des Mittelungspegels Lm von einem Fahrstreifen wird dieser beim Teil-

stückverfahren nach Nr. 4.4.2 der RLS-90 in annähernd gerade Teilstücke i unterteilt. Die 

Teilstücke sind so zu wählen, dass über die Länge jedes Einzelnen die Emission und die 

Ausbreitungsbedingungen annähernd konstant sind. 

 

Der Emissionsort wird in der Mitte des Teilstückes in 0,5 m Höhe über dem Fahrstreifen 

angenommen. Die Länge li eines Teilstückes darf höchstens 0,5 · si sein, wobei si der 

Abstand zwischen Immissions- und Emissionsort ist. 

 
Der Mittelungspegel Lm,i von einem Teilstück ist 

Lm,i = Lm,E + DI + DS + DBM + DB 

mit 

Lm,E Emissionspegel für das Teilstück 

DI Korrektur zur Berücksichtigung der Teilstück-Länge: DI = 10 · lg (l) 

DS Pegeländerung zur Berücksichtigung des Abstandes und der Luftabsorption 

DBM Pegeländerung zur Berücksichtigung der Boden- und Meteorologiedämpfung 

DB Pegeländerung durch topographische und bauliche Gegebenheiten 

 

Der Emissionspegel Lm,E ist  

Lm,E = Lm
(25) + Dv + DStrO + DStg + DE 

mit  

Lm
(25) Mittelungspegel in einem horizontalen Abstand von 25 m 

Dv Korrektur für unterschiedliche zulässige Höchstgeschwindigkeiten  

DStrO  Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen 

DStg  Zuschlag für Steigungen und Gefälle 

DE Korrektur nur bei Spiegelschallquellen 

 

Für jedes Teilstück i ist der Mittelungspegel Lm,i getrennt zu berechnen und energetisch 

zum Mittelungspegel zusammenzufassen: 

=


i

L0,1

m
im,10lg10L  

 
Der Beurteilungspegel Lr von einer Straße ist dann: 

KLL mr +=  
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mit  

Lm Mittelungspegel einer Straße 

K Zuschlag für erhöhte Störwirkungen von lichtzeichengeregelten 

 Kreuzungen und Einmündungen (hier: K = 0 dB(A)) 

 

Im vorliegenden Fall werden die schalltechnischen Berechnungen für die folgenden 

Immissionshöhen durchgeführt. Oberhalb der Erdgeschossebene wird eine Geschoss-

höhe von 2,8 m berücksichtigt: 

• Erdgeschoss (EG)       2,5 m über Gelände 

• 1. Obergeschoss (1. OG)      5,3 m über Gelände 

• 2. Obergeschoss (2. OG)      8,1 m über Gelände 

 

Die Immissionspegel werden für die o. g. Immissionshöhen an den geplanten Gebäuden 

als Fassadenpegel berechnet und als Gebäudelärmkarten dargestellt. Hierbei werden die 

Geländetopografie sowie die Abschirmungen und Reflexionen von Gebäuden berücksich-

tigt. 

 

Bei den Ausbreitungsrechnungen wird für jeden Immissionspunkt eine die Schallausbrei-

tung fördernde Mitwind- und Temperaturinversions-Situation berücksichtigt. Die Lärm- 

berechnung erfolgt mit Hilfe des Computerprogramms CadnaA /23/, das auch die Unter-

teilung der Fahrstreifen in die erforderlichen Teilstücke vornimmt. 

 

 

 

5.2 Schienenverkehr 

 

Die Berechnung des Beurteilungspegels des Schienenverkehrs erfolgt nach dem 

Berechnungsverfahren gemäß Schall 03 /2/. Grundlage für die Berechnung sind die an-

gegebenen Zugzahlen, die jeweilige Zugart sowie die zugrunde liegenden Geschwindig-

keiten auf den zu betrachtenden Streckenabschnitten. 

 

Auf der Grundlage dieser Verkehrsdaten (vgl. Kapitel 4.2) erfolgt die Berechnung des Be-

urteilungspegels gemäß Schall 03 als Anlage 2 (zu § 4) der 16. BImSchV /2/ in folgenden 

Schritten: 

• "Aufteilung der zu betrachtenden Bahnstrecke in einzelne Gleise und Abschnitte u. a. 

mit gleicher Verkehrszusammensetzung, gleicher Geschwindigkeit, gleicher Fahr-

bahnart und gleichem Fahrflächenzustand nach Nummer 3.1 sowie Identifizierung 

und Festlegung der Schallquellen von Rangier- und Umschlagbahnhöfen nach Num-

mer 4.8; 

• ausgehend von den Mengen je Stunde nFz aller Arten Fz von Fahrzeugeinheiten, Be-

rechnung der längenbezogenen bzw. flächenbezogenen Pegel der Schallleistung in 

Oktavbändern, getrennt für jeden Abschnitt einer Strecke nach Nummer 3.2 bzw. für 
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jede Schallquelle eines Rangier- und Umschlagbahnhofs in allen Höhen-bereichen h 

nach Nummer 3.3; 

• Zerlegung der Abschnitte in Teilstücke ks bzw. Zerlegung der Flächen in Teilflächen 

kf zur Bildung von Punktschallquellen mit zugeordnetem Pegel der Schallleistung un-

ter Berücksichtigung der Richtwirkung und der Abstrahlcharakteristik nach den Num-

mern 3.4 und 3.5; 

• Berechnung der Schallemissionen von Eisenbahnen nach Nummer 4 und Beiblatt 1 

bzw. Beiblatt 3 und von Straßenbahnen nach Nummer 5 und Beiblatt 2; 

• Berechnung der Schallimmission durch Ausbreitungsrechnung nach Nummer 6; 

• Zusammenfassung der Schallimmissionsanteile am Immissionsort nach Nummer 7; 

• Bildung des Beurteilungspegels für die maßgeblichen Beurteilungszeitraume nach 

Nummer 8." 

 

Der Beurteilungspegel Lr je Gleis errechnet sich nach folgender Gleichung: 









 = =

+n
1i

dB/)(1,0
i

r

r 10 KLT
T

1
lg10L iTj,pAFeq  

mit  

Lr Beurteilungspegel in dB(A) 

LpAFeq,Ti Äquivalenter Dauerschalldruckpegel in dB(A) 

Ki Zuschläge in dB(A) 

Ti Teilzeitintervalle 

Tr Beurteilungszeit 

 

Für die Berechnung des Beurteilungspegels werden die Gleise bzw. Bereiche in Teilstü-

cke zerlegt. Die Zerlegung in Teilstücke erfolgt bei der Verwendung des Berechnungspro-

gramms CadnaA rechnerintern. Die Immissionshöhen entsprechen den in Kapitel 5.1 ge-

machten Angaben. 

 

 

 

5.3 Seniorenheim und Servicewohnungen 

 

Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt gemäß Anhang A.2.3 der TA Lärm nach 

DIN ISO 9613-2 /10/. Danach ist der an einem Aufpunkt auftretende äquivalente Oktav-

band-Dauerschalldruckpegel bei Mitwind, LfT(DW), nach Formel (3) der vorgenannten 

Norm zu berechnen: 

LfT(DW) = LW + DC - A 
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Dabei bedeuten: 

LfT(DW) der Oktavband-Dauerschalldruckpegel bei Mitwind 

LW der Oktavband-Schallleistungspegel der Schallquelle in Dezibel 

DC die Richtwirkungskorrektur in Dezibel 

A die Oktavbanddämpfung in Dezibel, die während der Schallausbreitung 

von der Quelle zum Empfänger vorliegt 

 

Die Oktavbanddämpfung A berechnet sich nach Formel (4) der DIN ISO 9613-2: 

A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc 

Dabei bedeuten: 

Adiv die Dämpfung auf Grund geometrischer Ausbreitung 

Aatm die Dämpfung auf Grund von Luftabsorption 

Agr die Dämpfung auf Grund des Bodeneffekts 

Abar die Dämpfung auf Grund von Abschirmung 

Amisc die Dämpfung auf Grund verschiedener anderer Effekte 

  Amisc = Afol + Asite + Ahous 

mit: Afol die Dämpfung von Schall durch Bewuchs 

  Asite die Dämpfung von Schall durch ein Industriegelände 

  Ahous die Dämpfung von Schall durch bebautes Gelände  

 

Der äquivalente A-bewertete Dauerschalldruckpegel bei Mitwind, LAT(DW), ist durch 

Addition der einzelnen Quellen und für jedes Oktavband nach Formel (5) der 

DIN ISO 9613-2 zu bestimmen: 

 
  dB10lg10)DW(L

n

1i

n

1j

)j(A)ij(L1,0

AT
ffT





















=  

= =

+
 

Der A-bewertete Langzeit-Mittelungspegel LAT(LT) im langfristigen Mittel errechnet sich 

nach Gleichung (6) der DIN ISO 9613-2: 

LAT(LT) = LAT(DW) - Cmet   

Dabei bedeuten: 

Cmet  meteorologische Korrektur zur Bestimmung des Langzeitmittelungspegels: 

 Cmet = 0 wenn dp  10 · (hs + hr) 

 Cmet = C0 · [1 - 10 · (hs + hr) / dp ]  wenn dp > 10 · (hs + hr) 
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mit 

hs Höhe der Quelle in Metern 

hr Höhe des Aufpunktes in Metern 

dp Abstand zwischen Quelle und Aufpunkt in Metern, projiziert auf die horizontale 

Bodenebene 

C0 Faktor in Dezibel, abhängig von den örtlichen Wetterstatistiken für Windgeschwin-

digkeit und -richtung sowie Temperaturgradienten 

 

Zur Ermittlung der meteorologischen Korrektur Cmet wird gemäß den Empfehlungen des 

Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen eine Häu-

figkeitsverteilung der Windrichtungen der meteorologischen Rheine-Bentlage (1981 - 

2010) herangezogen /15/. 

 

Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgt mit Hilfe der Schallimmissionsprog-

nose-Software CadnaA /23/. Dabei werden Abschirmungen und Reflexionen von Gebäu-

den sowie die Geländetopografie berücksichtigt. 

 

Die Eingabedaten und Berechnungsergebnisse sind in den Tabellen in Kapitel 9.5 zusam-

mengefasst.  
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6 Berechnungsergebnisse 

 

6.1 Verkehrsbedingte Mittelungspegel (ohne aktiven Lärmschutz) 

 

In den Kapiteln 9.3.1 und 9.3.2 dieser Untersuchung sind die für den Tages- und Nacht-

zeitraum berechneten verkehrsbedingten Mittelungspegel (ohne aktive Lärmschutzmaß-

nahmen) in Form von Gebäudelärmkarten dargestellt. 

 

An den Fassaden der geplanten Gebäude ergeben sich lage- und geschossabhängig ver-

kehrsbedingte Mittelungspegel von 48 dB(A) bis 72 dB(A) im Tageszeitraum (6.00 - 

22.00 Uhr) und von 45 dB(A) bis 69 dB(A) im Nachtzeitraum (22.00 - 6.00 Uhr). 

 

Nach Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 betragen die schalltechnischen Orientierungswerte für 

sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedürftig sind, je nach Nutzungsart tagsüber 45 

bis 65 dB(A) und nachts 35 bis 65 dB(A). 

 

Das Maß der Verkehrslärmeinwirkungen hängt von der Ausrichtung und vom Abstand zu 

den Verkehrswegen, von der Aufpunkthöhe sowie von der Abschirmung durch die Gebäu-

dekörper selbst ab. 

 

Sofern die das Plangebiet flankierende Strecke der Lappwaldbahn auch weiterhin nicht 

nennenswert genutzt werden sollte, ergäben sich an der Nord- und Ostfassade des nörd-

lichen Gebäudekomplexes tagsüber um rund 7 dB(A) und nachts um rund 4 dB(A) gerin-

gere verkehrsbedingte Mittelungspegel. 

 

Außenwohnbereiche 

Im Eingangsbereich an der Südfassade des nördlichen Gebäudekomplexes ergeben sich 

in der Erdgeschossebene verkehrsbedingte Mittelungspegel von rund 52 dB(A) tags, die 

dort als Hinweis auf die Geräuschsituation in den ebenerdigen Freibereichen / Außen-

wohnbereichen dienen können.  

 

Ein Kriterium für eine akzeptable Aufenthaltsqualität in Außenwohnbereichen (Terrassen, 

Balkone, Loggien) kann die Gewährleistung einer ungestörten Kommunikation über kurze 

Distanzen (übliches Gespräch zwischen zwei Personen) mit normaler bzw. leicht angeho-

bener Sprechlautstärke sein. 

 

Ausgehend von der Lautheit normaler Sprache im Bereich von 50 bis 55 dB(A) ist auch in 

Außenwohnbereichen bei einem Dauergeräuschmilieu von ca. 55 dB(A) noch eine ange-

messene Kommunikation mit leicht angehobenem Sprachpegel möglich, sodass eine zu-

mutbare Nutzung der dort gelegenen Freibereiche ohne weiteres möglich erscheint.  

 

Den Schwellenwert, bis zu dem eine ungestörte Kommunikation unter den o. g. Voraus-

setzungen möglich ist, sieht die Rechtsprechung in einem Urteil zu einer Planfeststellung 

für eine Flughafenerweiterung bei einem äquivalenten Dauerschallpegel von 62 dB(A) au-

ßen. Mit der Fluglärm-Außenwohnbereichsentschädigungs-Verordnung (3. FlugLSV) 
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wurden für Außenwohnbereiche Werte für den fluglärmbedingten äquivalenten Dauer-

schallpegel für den Tag festgelegt, bei deren Überschreitung Entschädigungen durch den 

Flughafenbetreiber zu leisten sind. Dies betrifft bei zivilen Flugplätzen im Sinne von § 2 

Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 des Fluglärmschutzgesetzes den Bereich der Tag-Schutzzone 1, in 

dem der äquivalenten Dauerschallpegel tagsüber einen Wert von 65 dB(A) überschreitet. 

 

In Anlehnung an diese Regelung soll beispielsweise im Land Berlin ein Beurteilungspegel 

von 65 dB(A) als oberer Schwellenwert zugrunde gelegt werden, ab dessen Überschrei-

tung im Bebauungsplan Maßnahmen zum Schutz der dem Wohnen unmittelbar zugeord-

neten Außenwohnbereiche (z. B. Balkone, Loggien) getroffen werden sollen. 

 

Schlafräume 

Gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 /9/ ist bei Nacht-Beurteilungspegeln von > 45 dB(A) ein 

ungestörter Schlaf häufig auch bei nur teilweise geöffneten Fenstern nicht möglich; gemäß 

VDI 2719 /11/ ist bei einem nächtlichen Mittelungspegel von > 50 dB(A) an Schlafräumen 

eine schalldämmende, fensterunabhängige Lüftungseinrichtung notwendig. Mit "fenster-

unabhängig" ist dabei gemeint, dass zur Gewährleistung des hygienisch und bauphysika-

lisch notwendigen Luftwechsels in Schlafräumen eine vom Öffnen der Fenster unabhän-

gige Lüftung erforderlich ist. Der Zusatz "schallgedämmt" bedeutet, dass das nach 

DIN 4109-1 erforderliche gesamte bewertete Bauschalldämm-Maß der Außenfassade 

durch diese Lüftungseinrichtung nicht unterschritten werden darf. 

 

Für betroffene Schlafräume sind daher entsprechende fensterunabhängige Lüftungsein-

richtungen vorzusehen. Im Sinne des vorbeugenden Immissionsschutzes empfehlen wir, 

auf die Regelungen des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 abzustellen. 

 

 

 

6.2 Aktive Schallschutzmaßnahmen 

 

Wie in Kapitel 6.1 dargelegt, ergeben sich an den von den Verkehrsgeräuschen am stärks-

ten betroffenen Nordfassade im Norden des Plangebietes verkehrsbedingte Mittelungs-

pegel von bis zu 72 dB(A) tags und von bis zu 69 dB(A) nachts, die aus den Geräusch-

immissionen der Schienenverkehrsstrecken der Lappwaldbahn und der Bahnstrecke 2992 

der Deutschen Bahn AG resultieren. 

 

Auftragsgemäß ist daher prüfen, inwieweit sich die Schienenverkehrslärmimmissionen 

durch aktive Schallschutzmaßnahmen in Form einer Lärmschutzwand mindern lassen.  

 

Die Errichtung einer Lärmschutzwand entlang der südlich des Plangebietes verlaufenden 

Wilhelmstraße erscheint aus gutachterlicher Sicht - auch im Hinblick auf die dort nicht 

ungewöhnliche hohe Verkehrsbelastung, die örtlichen Gegebenheiten und das städtebau-

liche Erscheinungsbild - ohnehin nicht realistisch, sodass hier ausschließlich passive 

Schallschutzmaßnahmen in Frage kommen dürften (siehe Kapitel 6.3). 
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Im Weiteren gehen wir davon aus, dass eine etwaige Lärmschutzwand innerhalb des 

Plangebietes zu errichten wäre, da die Umsetzung aktiver Lärmschutzmaßnahmen im 

Nahbereich der Gleise der Strecke 2992 und damit auf dem Gelände der Deutschen Bahn 

AG erfahrungsgemäß nicht ohne weiteres möglich ist. 

 
Aus dem Umstand, dass die (auch nachts) stark frequentierte Bahnstrecke 2992 vom 

Plangebiet aus gesehen in Hochlage (Höhendifferenz rund 3 m) und in einem Abstand 

von rund 50 m verläuft, kann abgeleitet werden, dass durch die Errichtung einer Lärm-

schutzwand mit einer üblichen Höhe in der Größenordnung von bis zu 4 m entlang der 

nördlichen Plangebietsgrenze allenfalls die derzeit ohnehin nur planerisch bestehenden 

Geräuschimmissionen der Lappwaldbahn nennenswert gemindert werden könnten (im 

Wesentlichen in der Erdgeschossebene).   

 
Die durch eine solche Wand (h = 4 m) zu erreichende Pegelminderung der Summe der 

Schienenverkehrsgeräusche (Deutsche Bahn + Lappwaldbahn) kann in der Erdgeschoss-

ebene nachts bis zu rund 7 dB(A) betragen, in den beiden Obergeschossenen jedoch 

lediglich etwa 2 - 3 dB(A).  

 
Ausgehend von der derzeitigen Situation ohne nennenswerten Schienenverkehr auf der 

Strecke der Lappwaldbahn ergäbe sich durch die Errichtung einer solchen Abschirmung 

im Erdgeschoss lediglich eine Pegelminderung von bis zu etwa 3 dB. In den Obergeschos-

senen könnte hierdurch keinerlei Verbesserung der Geräuschsituation erreicht werden.  

 
Um außen vor den Gebäuden in allen Geschossen (EG, 1. OG und 2. OG) verkehrsbe-

dingte Mittelungspegel von max. 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts erreichen zu können, 

wäre im Norden und Nordosten des Plangebietes die Errichtung einer Lärmschutzwand 

mit einer relativen Höhe von etwa 8,5 m über Gelände und einer Länge von rund 120 m 

erforderlich (entspricht in etwa der Höhe der geplanten dreigeschossigen Gebäude). Dann 

ergäben sich an den Fassaden der geplanten Gebäude lage- und geschossabhängig ver-

kehrsbedingte Mittelungspegel von tagsüber 48 dB(A) bis 65 dB(A) und nachts 45 dB(A) 

bis 59 dB(A), wobei die höchsten Werte tagsüber an der Wilhelmstraße zu erwarten wä-

ren. 

 

In den Kapiteln 9.4.1 und 9.4.2 dieser Untersuchung sind die hierzu für den Tages- und 

Nachtzeitraum berechneten verkehrsbedingten Mittelungspegel exemplarisch unter Be-

rücksichtigung einer solchen Lärmschutzwand (Höhe 8,5 m, Länge ca. 120 m) geschoss-

abhängig dargestellt. 

 
Insgesamt ist somit zu konstatieren, dass aufgrund der örtlichen Gegebenheiten eine flä-

chendeckende, nennenswerte Minderung der Verkehrsgeräusche durch die Umsetzung 

vertretbarer aktiver Maßnahmen (hier: Errichtung einer Lärmschutzwand) nicht möglich 

erscheint. 

 
Wir weisen darauf hin, dass Lärmschutzwände entlang von Bahnstrecken in der Regel 

quellseitig hochabsorbierend auszuführen sind. Zudem können durch die Errichtung von 
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Lärmschutzwänden Abstandsflächen ausgelöst werden, deren Berechnung und Einhal-

tung vom Bauherrn sicherzustellen ist.  

 

 

 

6.3 Erforderliche Schalldämm-Maße der Fassadenbauteile 

 

Zur Ermittlung der Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen erfolgt 

die rechnerische Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels nach Abschnitt 4.4.5 der 

DIN 4109-2 /7/. 

 

Hierbei ist zu beachten, dass sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des 

Nachtschlafes bei Verkehrsgeräuschen aus einem um 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspe-

gel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A) ergibt, wenn die Differenz der Beur-

teilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A) beträgt. Darüber hinaus ist 

der Beurteilungspegel allein für Schienenverkehr pauschal um 5 dB zu mindern. 

 

Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, für die sich die höhere Anforde-

rung ergibt.  

 

Ist die Geräuschbelastung auf mehrere gleich- oder verschiedenartige Quellen zurückzu-

führen, so berechnet sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus den einzelnen maßgeb-

lichen Außenlärmpegeln nach Gleichung (44) der DIN 4109-2. Im Sinne einer Vereinfa-

chung werden dabei unterschiedliche Definitionen der einzelnen maßgeblichen Außen-

lärmpegel in Kauf genommen. Die Addition von 3 dB(A) darf nur einmal erfolgen, d. h. auf 

den Summenpegel. 

 

Im vorliegenden Fall ergeben sich die maßgeblichen Außenlärmpegel nach folgendem 

Rechengang: 

[Verkehrsgeräusche Straße nachts + (Verkehrsgeräusche Schiene nachts - 5 dB) + 10 dB] + 3 dB 

 

Unter Berücksichtigung der ermittelten Verkehrsgeräusche (ohne aktiven Lärmschutz) be-

rechnen sich an den Fassaden der geplanten Gebäude lage- und geschossabhängig 

maßgebliche Außenlärmpegel La von 53 dB(A) bis 77 dB(A). Daraus resultieren gemäß 

DIN 4109-1 die Anforderungen an die Luftschalldämmung zwischen Außen und Räumen 

in Gebäuden der Lärmpegelbereiche I bis VI. 

 

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges der 

Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergeben sich unter Berücksichtigung der 

unterschiedlichen Raumarten nach folgender Gleichung: 

R'w,ges = La - KRaumart 
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Dabei ist 

KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

 Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches;  

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches;  

La  der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2, Kap. 4.5.5. 

 
Mindestens einzuhalten sind: 

R′w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  

R′w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

 Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches. 

 

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges sind in Abhängig-

keit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes 

Ss zur Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2, Gleichung (32) mit dem Korrektur-

wert KAL nach untenstehender Gleichung (33) zu korrigieren.  

)
S8,0

S
(lg10K

G

S

AL


=  

 

Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärmquelle orientiert sind, siehe 

DIN 4109-2, Kapitel 4.4.1. 

 

Die für die geplanten Gebäude ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegel La sind in Ka-

pitel 9.3.3 geschossabhängig dargestellt (ohne aktiven Lärmschutz). 
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6.4 Vorschlag für die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan 

 

Um eine mit der Eigenart der geplanten Bebauung verbundene Erwartung auf angemes-

senen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen, schlagen wir folgende textliche Festset-

zung für den Bebauungsplan vor: 

 

"Anforderungen an die Luftschalldämmung zwischen Außen und Räumen in Gebäuden 

gemäß DIN 4109-1: 

An den gekennzeichneten Fassaden der geplanten Bebauung sind bei Aufenthaltsräumen 

in Wohnungen und Ähnlichem bzw. Büroräumen und Ähnlichem mit Verweis auf die  

Gebäudelärmkarten der schalltechnischen Untersuchung Nr. 4347.1/01 vom 21.07.2020 

(WENKER & GESING Akustik und Immissionsschutz GmbH, Gronau) die folgenden er-

forderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße (erf. R'w,ges) für die Außenbau-

teile (Wände, Fenster, Dächer etc.) einzuhalten: 

Lärmpegelbereiche I und II: 

erf. R'w,ges = 30 dB  

für Aufenthaltsräume in Wohnungen,  

Büroräume und Ähnliches 

 

Lärmpegelbereich III:  

erf. R'w,ges = 31 - 35 dB  

für Aufenthaltsräume in Wohnungen 

und Ähnliches 

erf. R'w,ges = 30 dB  

für Büroräume und Ähnliches 

 

Lärmpegelbereich IV: 

erf. R'w,ges = 36 - 40 dB  

für Aufenthaltsräume in Wohnungen 

und Ähnliches 

erf. R'w,ges = 31 - 35 dB  

für Büroräume und Ähnliches 

Lärmpegelbereich V: 

erf. R'w,ges = 41 - 45 dB  

für Aufenthaltsräume in Wohnungen 

und Ähnliches 

erf. R'w,ges = 36 - 40 dB  

für Büroräume und Ähnliches 

 

Lärmpegelbereich VI: 

erf. R'w,ges = 46 - 47 dB  

für Aufenthaltsräume in Wohnungen 

und Ähnliches 

erf. R'w,ges = 41 - 42 dB  

für Büroräume und Ähnliches 

 

 

 

 

 

 

Auf Basis der an den geplanten Gebäuden ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegel La 

von 53 dB(A) bis 77 dB(A) ergeben sich die Anforderungen an die gesamten bewerteten 

Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen im  

Detail nach folgender Gleichung: 

R'w,ges = La - KRaumart 

mit 

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen und Ähnliches 

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches 
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Mindestens einzuhalten ist: 

R′w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

 Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und  

Ähnliches 

 

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges sind in Abhängig-

keit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes 

Ss zur Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2, Gleichung (32) mit dem Korrektur-

wert KAL nach Gleichung (33) zu korrigieren. 

 

Für Schlafräume sind in Bereichen mit verkehrsbedingten Mittelungspegeln von nachts 

> 45 dB(A) schallgedämmte, fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen vorzusehen.  

 

Für Minderungen des verkehrsbedingten Mittelungspegels nachts und zur Minderung des 

maßgeblichen Außenlärmpegels gemäß DIN 4109-1 ist ein gesonderter Nachweis erfor-

derlich." 

 

 

 

6.5 Seniorenheim und Servicewohnungen 

 

6.5.1 Beurteilungspegel 

 

In Tabelle 6 sind die in der Nachbarschaft zu erwartenden, gewerblich bedingten Beurtei-

lungspegel den hier zu Grunde gelegten Immissionsrichtwerten gegenübergestellt. 

 

Grundlage der schalltechnischen Berechnung sind die in Kapitel 4.3 beschriebenen Aus-

gangsdaten und Schallleistungspegel. Es sind die gerundeten Beurteilungspegel für die 

von den Geräuschen am stärksten betroffenen Fenster der nächstgelegenen schutz- 

bedürftigen Nutzungen aufgeführt. 

 

Tab. 6: Immissionsorte, Beurteilungspegel und Immissionsrichtwerte 

Bez. Lage (Adresse, Fassade, Geschoss) Beurteilungspegel Immissionsrichtwerte 

[dB(A)] [dB(A)] 

tags nachts tags nachts 

IO-1 Uhlandstraße 9, O, EG 47 

-- 55 40 

IO-2 Uhlandstraße 5, O, EG 54 

IO-3 Uhlandstraße 3, O, 1. OG 51 

IO-4 Uhlandstraße 1, O, 1. OG 48 

IO-5 Wilhelmstraße 106, N, 2. OG 45 
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Den Werten in Tabelle 6 ist zu entnehmen, dass die an den untersuchten Immissionsorten 

prognostizierten Beurteilungspegel den zugrunde gelegten Immissionsrichtwert von tags-

über 55 dB(A) (identisch mit dem schalltechnischen Orientierungswert gemäß Beiblatt 1 

zu DIN 18005-1) um mindestens 1 dB(A) unterschreiten. 

 
An den Immissionsorten IO-01, IO-4 und IO-5 ist der verursachte Immissionsbeitrag ge-

mäß Nr. 3.2.1 der TA Lärm aufgrund der Richtwertunterschreitung um mindestens 6 dB(A) 

als nicht relevant anzusehen und die Ermittlung einer etwaigen Geräuschvorbelastung 

durch andere Anlagen und Betriebe, die in den Anwendungsbereich der TA Lärm fallen, 

somit nicht erforderlich. 

 
Eine relevante gewerblich bedingte Geräuschvorbelastung besteht für die untersuchten 

Immissionsorte - insbesondere für die Immissionsorte, an denen die Richtwertunterschrei-

tung weniger als 6 dB(A) beträgt - unserer Kenntnis nach nicht, sodass eine Einhaltung 

des Immissionsrichtwertes sichergestellt ist.   

 
Nachts (22.00 - 6.00 Uhr) sind keine anlagenbezogenen Geräuschimmissionen zu erwar-

ten. 

 
 
6.5.2 Maximalpegel durch einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen 

 
Die Ermittlung der zu erwartenden Maximalpegel durch einzelne kurzzeitige Geräusch-

spitzen erfolgt für das Türenschlagen eines Pkw mit einem maximalen Schallleistungspe-

gel nach /12/ von LWA,max = 98 dB(A) im Bereich des bezüglich des jeweiligen Immissions-

ortes nächstgelegenen Stellplatzes (tags). 

 
Darüber hinaus wird in den jeweiligen Anlieferzonen die Betätigung einer Lkw-Betriebs-

bremse mit einem in /13/ angegebenen mittleren maximalen Schallleistungspegel von 

LWA,max = 108 dB(A) berücksichtigt (tags). 

 
Tab. 7: Immissionsorte, Maximalwerte der Beurteilungspegel und Immissionswerte 

für kurzeitige Geräuschspitzen 

Bez. Lage (Adresse, Fassade, Geschoss) Maximalwerte der  
Beurteilungspegel 

Immissionswerte für 
kurzzeitige  

Geräuschspitzen 

[dB(A)] [dB(A)] 

tags nachts tags nachts 

IO-1 Uhlandstraße 9, O, EG 79 

-- 85 60 

IO-2 Uhlandstraße 5, O, EG 79 

IO-3 Uhlandstraße 3, O, 1. OG 76 

IO-4 Uhlandstraße 1, O, 1. OG 67 

IO-5 Wilhelmstraße 106, N, 2. OG 63 



 

    
 

Bericht Nr. 4347.1/01 vom 27.10.2020 

Seite 35 von 66 

Der Gegenüberstellung der Werte in Tabelle 7 kann entnommen werden, dass der gemäß 

der TA Lärm tagsüber in allgemeinen Wohngebieten für kurzzeitige Geräuschspitzen gel-

tende Immissionswert von 85 dB(A) (Richtwert am Tage zzgl. 30 dB) an allen Immissions-

orten eingehalten wird.  

 

Aufgrund der geringen Abstände zwischen den Parkplätzen und der benachbarten Wohn-

bebauung sind im Nachtzeitraum (22.00 - 6.00 Uhr) aufgrund von zu erwartenden Über-

schreitungen der für kurzzeitige Geräuschspitzen zulässigen Immissionswerte keine ge-

werblich bedingten Pkw-Bewegungen, z. B. durch Personal, zulässig. Schichtwechsel 

sind daher so zu organisieren, dass anlagenbezogenen Fahrzeugbewegungen nur im 

Tageszeitraum (6.00 - 22.00 Uhr) stattfinden. 

 
 
6.5.3 Qualität der Ergebnisse 

 

Gemäß Nr. A.2.6 der TA Lärm ist es erforderlich, mit dem Ergebnis einer Immissionsprog-

nose Angaben zur Unsicherheit der berechneten Immissionspegel mitzuteilen. Eine we-

sentliche und durch das Berechnungsverfahren nicht beeinflussbare Unsicherheit resul-

tiert aus der Unsicherheit bei der Ermittlung der Schallleistungspegel und bei der Ausbrei-

tungsberechnung nach DIN ISO 9613-2. 

 
Die Ausbreitungsrechnung wurde gemäß DIN ISO 9613-2 als detaillierte Prognose ent-

sprechend Ziffer A.2.3 der TA Lärm unter Verwendung von frequenzselektiven Oktavspek-

tren der Schallleistungspegel durchgeführt. 

 
Insgesamt ist an den untersuchten Immissionsorten aufgrund der konservativen Berech-

nungsansätze (u. a. Verwendung des sog. zusammengefassten Verfahrens nach Ab-

schnitt 8.2.1 der Parkplatzlärmstudie bei der Berechnung des Parkplatzlärms und der An-

lieferverkehre) mit eher geringeren Geräuschimmissionen zu rechnen. Die in Kapitel 6.5.1, 

Tabelle 6 ausgewiesenen Beurteilungspegel stellen nach unserer Einschätzung daher die 

Obergrenze der zu erwartenden Geräuschimmissionen dar.  
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7 Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen 

 

Nach Nr. 7.4 Abs. 2 der TA Lärm sollen Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öf-

fentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebs-

grundstück in allen Gebieten mit Ausnahme von Industrie- und Gewerbegebieten durch 

Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert werden, soweit 

• sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rech-
nerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

• keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist  

und 

• die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) /2/ 
erstmals oder weitergehend überschritten werden. 

 

Die vorhabenbedingten Zusatzverkehre führen nicht zu einer Erhöhung der Beurteilungs-

pegel der Verkehrsgeräusche um mindestens 3 dB(A). Darüber hinaus erfolgt bereits auf 

der Wilhelmstraße eine gute Vermischung mit dem übrigen Verkehr, sodass Maßnahmen 

organisatorischer Art zur Verminderung der Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrs-

flächen nicht erforderlich sind. 
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9 Anhang 

 

9.1 Digitalisierungsplan - Verkehr 

 

9.2 Digitalisierungsplan - Seniorenheim und Servicewohnungen 

 

 

 

9.3 Gebäudelärmkarten ohne aktiven Lärmschutz (geschossabhängig) 

 

9.3.1 Verkehrsbedingte Mittelungspegel tags  

 

9.3.2 Verkehrsbedingte Mittelungspegel nachts  

 

9.3.3 Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-1 

 

 

 

9.4 Gebäudelärmkarten mit aktivem Lärmschutz (geschossabhängig) 

 

9.4.1 Verkehrsbedingte Mittelungspegel tags 

 

9.4.2 Verkehrsbedingte Mittelungspegel nachts 

 

 

 

9.5 Eingabedaten und Berechnungsergebnisse 
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9.1 Digitalisierungsplan - Verkehr 
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9.2 Digitalisierungsplan - Seniorenheim und Servicewohnungen 
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9.3 Gebäudelärmkarten ohne aktiven Lärmschutz (geschossabhängig) 

 

9.3.1 Verkehrsbedingte Mittelungspegel tags 
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9.3.2 Verkehrsbedingte Mittelungspegel nachts 
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9.3.3 Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-1 
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9.4 Gebäudelärmkarten mit aktivem Lärmschutz (geschossabhängig) 

 

9.4.1 Verkehrsbedingte Mittelungspegel tags 
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9.4.2 Verkehrsbedingte Mittelungspegel nachts 
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9.5 Eingabedaten und Berechnungsergebnisse (TA Lärm) 

 

Eingabedaten 

 

Flächenschallquellen 

Bezeichnung Schallleistung 
LWA 

Schallleistung 
LWA'' 

LWA / Li Einwirkzeit K0 Frequenz 

 Tag Nacht Tag Nacht Typ Wert Tag Ruhe Nacht o. B.  

 dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)  dB(A) Min. Min. Min. dB Hz 

Hauswirtschaft: Lkw-Anlieferung  72,8  -- 47,9  -- Lw  Lkw  780 0 0 0 Oktaven 

Hauswirtschaft: Rollcontainer  79,9  -- 57,5  -- Lw  Rollcont  780 0 0 0 Oktaven 

Küche: Lkw-Anlieferung  84,0  -- 66,1  -- Lw  Lkw  0 60 0 0 Oktaven 

Küche: Rollcontainer  91,0  -- 73,2  -- Lw  Rollcont  0 60  0 0 Oktaven 

Parkplatz Nord  72,2  -- 49,8  -- Lw  Pkw  780 180 0 0 Oktaven 

Parkplatz Süd  82,2  -- 53,5  -- Lw  Pkw  780 180  0 0 Oktaven 

Parkplatz West  72,8  -- 50,7  -- Lw  Pkw  780 180 0 0 Oktaven 

 

Schallpegel 

Bezeichnung  Oktavspektrum dB(A)  

  Bewertung 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 A 

Lkw, An- und Abfahrt  A  --  35,3  45,3  50,3  55,3  59,3  57,3  49,3  44,3  63,0  

Pkw  A  --  46,4  58,0  50,5  55,0  55,1  55,5  52,8  46,6  63,0  

Rollcontainer  A  --  61,2  65,2  69,2  73,2  73,2  68,2  60,2  56,2  78,0  
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Berechnungsergebnisse 

 

Beurteilungspegel (Zusatzbelastung) 

Bezeichnung  Beurteilungspegel  Immissionsrichtwert  Relative 
Höhe  

Koordinaten  

  Tag  Nacht  Tag  Nacht    X  Y  Z  

 dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  m  m  m  m  

IO-1: Uhlandstraße 9, O, EG  47,1  -- 55 40 2,00  32413438,68  5791998,77  77,85  

IO-2: Uhlandstraße 5, O, EG  53,9  -- 55 40 2,00  32413427,21  5791949,00  77,00  

IO-3: Uhlandstraße 3, O, 1. OG  50,5  -- 55 40 5,00  32413423,23  5791928,97  79,80  

IO-4: Uhlandstraße, O, 1. OG  48,2  -- 55 40 5,00  32413418,05  5791903,00  79,01  

IO-5: Wilhelmstraße 104, N, 2. OG  45,2  -- 55 40 7,50  32413446,12  5791863,08  80,84  

 


